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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 26.06.2018 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Vertragsfortführung über Abfuhr von Haus-, Sperrmüll und Grüngut 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
1. Die Betriebsleitung wird beauftragt, den bestehenden Sammelvertrag mit der 

Firma Entsorgung + Transport GmbH bis zum 31.12.2021 zu verlängern.  
 

2. Die Betriebsleitung wird beauftragt, für die künftigen Ausschreibungsmodalitäten 
ein entsprechendes Sammelkonzept zu erstellen, das insbesondere weitere 
Behältergrößen enthält (z.B. 60 Liter-Tonne) und dem Gremium rechtzeitig zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 

    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Im Landkreis Göppingen endet zum 31.12.2019 die reguläre Vertragslaufzeit des mit 
der Firma ETG Entsorgung + Transport GmbH zum 01.01.2012 abgeschlossenen 
Vertrages über die Sammlung, Beförderung und Verwertung von Siedlungsabfällen.  
 
Der Vertrag umfasst im Einzelnen folgende Leistungen: 
 

- Sammlung und Transport von Restabfall 
- Sammlung und Transport von Sperrmüll und Altholz 
- Verwertung des getrennt gesammelten Altholzes 
- Sammlung und Transport von E-Geräten 
- Sammlung und Transport von Grünabfall 

 
Der Vertrag verlängert sich einmalig um zwei Jahre (bis zum 31.12.2021), falls der 
Auftraggeber die bestehende Verlängerungsoption bis zum 31.12.2018 ausübt. 
 
In diesem Zusammenhang beauftragte die Betriebsleitung ein Beratungsbüro eine 
wirtschaftliche Bewertung des aktuellen Vertrages vorzunehmen und eine 
Empfehlung hinsichtlich der bestehenden Verlängerungsoption bis zum 31.12.2021 
abzugeben.  
 
Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Vertrags erfolgte durch eine 
Bewertung von Vergleichspreisen aus aktuellen Ausschreibungen. Hierbei wurden 
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seitens des Beratungsbüros nur Vergleichspreise aus Landkreisen mit dem 
Landkreis Göppingen ähnlichen Abfuhrstrukturen bewertet.   
 
Für den Vergleich wurden die aktuellen Ergebnisse aus den Aufwendungen des 
Abfallwirtschaftsbetriebes von 2017 herangezogen. Daraus ergaben sich 
Gesamtkosten in Höhe von 3.164.475 Euro (brutto inklusive Grüngutsammlung).  
 
Aufgrund der vorgenommenen Abschätzung des Beratungsbüros ergibt sich für die 
Leistung des Vertrages eine Marktpreiserwartung (Stand 2017/2018) in Höhe von 
ca. 2.951.200 – 3.456.950 Euro (brutto ohne Grüngutsammlung). 
 
Insgesamt ist somit auf der Grundlage aktueller Ausschreiungsergebnisse ein 
Marktpreis (ohne Grünabfallsammlung) von ca. 2,95 – 3,45 Mio. EUR (brutto) 
anzusetzen. 
 
Dem steht ein Vertragsentgelt von ca. 3 Mio. EUR (brutto) im Jahr 2017 für den 
Landkreis Göppingen gegenüber (ohne Grünabfallsammlung). Das Vertragsentgelt 
liegt somit im unteren Bereich der Marktpreiserwartung. 
 
Die Betriebsleitung empfiehlt daher, die bestehende Verlängerungsoption 
wahrzunehmen und den Vertrag bis zum 31.12.2021 zu verlängern. 
    
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Sollte der Vertrag nicht verlängert werden, müsste für die Sammelleistung ein 
europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund 
der im letzten Jahr im Rahmen der Kreistagsklausur befürworteten Einführung eines 
60 Liter-Restmüllbehälters in den nächsten Jahren ist ein Auslaufen des 
Sammelvertrages Ende 2019 nicht anzuraten, um so die notwendigen 
Änderungsdiskussionen führen zu können. Sollte der Vertrag nicht verlängert 
werden, könnte kurzfristig allenfalls der Status quo an Behältergrößen 
ausgeschrieben werden, was für die nächsten fünf bis acht Jahre eine 
Festschreibung des bisherigen Systems bedeuten würde.  

    
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Auf Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liegt das Vertragsentgelt im 
unteren Bereich der Marktpreiserwartung. Die jährlichen Aufwendungen werden 
jeweils im Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs berücksichtigt und fließen in 
die jeweiligen Abfallgebührenkalkulationen ein. Eventuelle Preissteigerungen durch 
die Preisgleitklausel werden ebenfalls berücksichtigt.  
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Klimasituation      

Zukunft der Energienutzung      

      

Kundenorientierung      

Außenwirkung      

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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